
NomosFormulare

Janeczek | Roth [Hrsg.]

Nomos 
Formulare

Janeczek
RothNomosFormulare

Verkehrsrecht
Zivilrecht | Versicherungsrecht 
Strafrecht | Ordnungswidrigkeiten 
Verwaltungsrecht

5. Auflage

Nomos

Verkehrsrecht

Ve
rk

eh
rs

re
ch

t
5.

 A
uf

la
ge



ISBN 978-3-8487-8261-1

BUC_Janeczek_8261-1_5A.indd   1,3-5BUC_Janeczek_8261-1_5A.indd   1,3-5 21.12.21   13:0921.12.21   13:09

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8261-1


Nomos

Verkehrsrecht 

5. Auflage

NomosFormulare

Dr. Patrick Bruns, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Fachanwalt für Miet- und Wohnungs-
eigentumsrecht, Baden-Baden | Carsten Brunzel, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht, Dresden | 
Korbinian Heinzeller, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht, München | Hanno Herrmann, Rechts-
anwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Baden-Baden | Christian 
Janeczek, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verkehrsrecht und Fachanwalt für Strafrecht, Dresden | Felix 
Koehl, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgerichtshof | Klaus Kucklick, Rechtsanwalt und Fachanwalt 
für Verkehrsrecht, Dresden | Peter Roitzheim, Mag. rer. publ., Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht, 
Aachen | Hartmut Roth, Rechtsanwalt, Dresden | Dieter Staab, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verkehrsrecht 
und Fachanwalt für Versicherungsrecht, Saarbrücken | Dipl.-Ing. Kfz-Technik Mario Stephan | Cornelia Süß, 
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Sozialrecht und für Verkehrsrecht, Dresden | Andreas Thom, Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Versicherungsrecht und Fachanwalt für Verkehrsrecht, Ebersbach

Zivilrecht | Versicherungsrecht 
Strafrecht | Ordnungswidrigkeiten 
Verwaltungsrecht

Christian Janeczek  
Hartmut Roth [Hrsg.] 

BUT_Janeczek_8261-1_5A.indd   3BUT_Janeczek_8261-1_5A.indd   3 09.12.21   15:2109.12.21   15:21

© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8261-1



Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in  
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische  
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. 
 
ISBN 978-3-8487-8261-1

Die Formulierungsbeispiele in diesem Buch wurden mit Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. 
Sie stellen jedoch lediglich Anregungen für die Lösung typischer Fallgestaltungen dar. Autoren und 
Verlag übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dem Buch enthal-
tenen Ausführungen und Formulierungsmuster.

Hinweis zur Onlinenutzung: Das Zugangsrecht zu diesem Werk ist eine zeitlich begrenzte Service-
leistung des Verlages, die automatisch mit Erscheinen der nächsten Auflage endet.

Zitiervorschlag: FormB-VerkR/Bearbeiter § ... Rn. ...

5. Auflage 2022
© Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2022. Gesamtverantwortung für Druck und Her- 
stellung bei der Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks 
von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. 

BUT_Janeczek_8261-1_5A.indd   4BUT_Janeczek_8261-1_5A.indd   4 09.12.21   15:2109.12.21   15:21

© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8261-1



Vorwort zur 5. Auflage

Das Formularbuch Verkehrsrecht erscheint nunmehr in seiner 5. Auflage. Von den Anfängen
– der Konzeption und der Gewinnung des Autorenteams für das Projekt – über die vier
folgenden Auflagen hat es mein Kollege Rechtsanwalt Hartmut Roth engagiert betreut; mit
dieser 5. Auflage kommt es nun zu einer Übergabe des Staffelstabes. Als neuer Herausgeber
des Buches bedanke ich mich bei meinem Kollegen für die intensiv geleistete Vorarbeit, die
dazu geführt hat, dass sich das Werk so erfolgreich am Markt etablieren konnte.

Man könnte meinen, die wesentlichen Normen im Bezug auf das Straßenverkehrsrecht beste-
hen schon seit Jahrzehnten unverändert fort und von daher dürfte sich nicht so viel ändern.
Jedoch weit gefehlt: Die Praxis zeigt, dass es ständig Änderungen in der Rechtsprechung gibt,
die dazu führen, dass Formulare an die geänderte Rechtsprechung angepasst werden müssen.
Ein Beispiel dafür ist der Umgang mit dem Anscheinsbeweis auf Parkplätzen. Während es
außerhalb des Landgerichtsbezirks Saarbrücken jahrzehntelang vollkommen unerheblich war,
ob bei zwei aus gegenüberliegenden Parkbuchten rückwärts ausparkenden Verkehrsteilneh-
mern einer noch unmittelbar vor der Kollision zum Stehen gekommen ist oder nicht, hat sich
dies mit einem Urteil des BGH schlagartig geändert. Der BGH nämlich hatte die jahrzehnte-
lang geübte Praxis einer hälftigen Haftungsverteilung bei zwei in zeitlichem und räumlichem
Zusammenhang rückwärts ausparkenden und sodann kollidierenden Verkehrsteilnehmern
mit einer Entscheidung vollkommen geändert: Mit guten Gründen hatte er entschieden,
dass der Anscheinsbeweis zulasten des Rückwärtsfahrenden auf einem Parkplatz nur dann
sprechen kann, wenn er tatsächlich auch im Moment der Kollision rückwärtsgefahren ist.
Steht dies nunmehr nur bei einem der beiden Verkehrsteilnehmer fest, und dem anderen kann
ein Fahren nicht nachgewiesen werden, führt dies nun nicht mehr zu einer hälftigen Haftung,
sondern zu einer Haftungsverschiebung zulasten desjenigen, bei dem feststeht, dass er im
Moment der Kollision rückwärtsgefahren ist, während der andere nachweislich zum Stehen
gekommen war.

Dies zeigt nicht nur auf, dass nicht allzu leichtfertig mit dem Begriff des Anscheinsbeweises
gearbeitet werden darf, sondern auch, dass eine jahrelang geübte Praxis nicht (mehr) richtig
sein muss und an ihr berichtigend gearbeitet werden kann. Es zeigt auch, dass mögliche Feh-
ler in der Bearbeitung von Mandaten auch und gerade dann vorkommen, wenn unkritisch
mit immer gleichen Vorlagen und Abläufen gearbeitet wird, ohne diese an die Entwicklungen
anzupassen.

Formularbücher bieten erhebliche Vorteile, wenn es darum geht, typische Abläufe in Manda-
ten zu strukturieren und typische Fallkonstellationen zu erschließen. Dabei ist schon der
Begriff „Formularbuch“ für diese Gattung der juristischen Fachliteratur zwar gängig, aber
an sich verfehlt. Denn unter Formularen sind „Lückentexte“ zu verstehen, die nur noch
ausgefüllt werden müssen. Die Formulare in diesem Formularbuch sind jedoch Muster, die
typische Formulierungen für so in der Praxis häufig vorkommende Fallkonstellationen abbil-
den. Das Formularbuch hat nicht nur den Zweck, diese Muster zu präsentieren, es führt
auch umfangreiche Erläuterungen mit, die es erleichtern, die Muster von Fall zu Fall an
die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen und fortzuentwickeln. Die Erläuterungen beugen
der Versuchung vor, ein Formular unkritisch zu übernehmen, ohne dabei zu bemerken, dass
wesentliche Sachverhaltselemente im konkreten Fall abweichen. Denn wie Juristinnen und
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Juristen bereits im Studium lernen, ist nichts gefährlicher, als den dem Muster ähnlichen Fall
ohne das Augenmerk auf die Unterschiede zu lenken, mit dem identischen Formular lösen zu
wollen.

Ich würde mich daher freuen, wenn Sie das Werk auch in seiner 5. Auflage weiter aktiv
nutzen und seine Vorteile nutzen. Wie immer nehmen Herausgeber und Verlag gerne jegliche
Anregungen und kritische Anmerkungen entgegen.

 

Dresden, im November 2021 Christian Janeczek

Vorwort zur 5. Auflage 
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u Muster: Klage eines Sozialversicherungsträgers wegen Nachhaftung ohne wirksamen
Versicherungsvertrag23

An das nnn [Gericht des Unfallortes]

Klage

In Sachen

der nnn-Krankenkasse [Vertretungsverhältnisse, Anschrift]

– Klägerin –

Prozessbevollmächtigte: RAe nnn

gegen

1. nnn VersicherungsAG, vertreten durch den Vorstand,
die Herren nnn, nnn, nnn [Anschrift] (zu Schadensnummer nnn)

– Beklagte zu 1 –

2. Herrn nnn [Vorname, Name, Anschrift des am Unfall beteiligten Fahrers],24

– Beklagter zu 2 –

wegen Schadensersatzes aus Verkehrsunfall

erhebe ich hiermit namens und im Auftrag der Klägerin Klage gegen die Beklagten und bitte um
Anberaumung eines möglichst nahen Termins zur mündlichen Verhandlung, in dem ich beantragen
werde,

die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an die Klägerin nnn EUR nebst Zinsen in Höhe von
5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem nnn [Datum] zu zahlen.

Für den Fall der Anordnung eines schriftlichen Vorverfahrens beantrage ich bereits jetzt,

die Beklagten gemäß dem vorstehenden Antrag durch Versäumnis- oder Anerkenntnisurteil zu
verurteilen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen.

Begründung

Die Klägerin macht als Sozialversicherungsträgerin Schadensersatz aus auf sie nach § 116 SGB X
übergegangenem Recht ihres Mitglieds M. geltend. Zugrunde liegt ein Unfall, der sich am nnn außer-
orts auf der Straße zwischen nnn und nnn ereignete und bei welchem Frau M. schwer verletzt wurde.

Im Einzelnen:

Der Beklagte zu 2, der über keine Fahrerlaubnis verfügte, erwarb im September 2019 einen Pkw
nnn. Auf seine Veranlassung hin stellte der damals 16-jährige Beklagte zu 2 unter Angabe eines
unrichtigen Geburtsdatums bei der Beklagten zu 1 für das Fahrzeug einen Antrag auf Abschluss
einer Haftpflichtversicherung. Ihm wurde eine Versicherungsbestätigung ausgehändigt. Vorsorglich

Beweis: 1. Zeugnis nnn
2. Zeugnis des Versicherungsagenten nnn

Das Fahrzeug erhielt daraufhin von der Straßenverkehrsbehörde ein Überführungskennzeichen nnn.
Vorsorglich

23 Nachgebildet BGH NJW 2003, 514 (nicht überholt durch § 5 Abs. 3 KfzPflVV vom 1.1.2003, weil die Leistungsfreiheit
nicht nur auf Obliegenheitsverletzung beruht, vgl. Römer/Langheid/Langheid VVG 2. Auflage § 3 PflVG Rn. 26, in 4.
Auflage nicht mehr kommentiert).

24 Wenn der vom Fahrer verschiedene Halter als Zeuge in Betracht kommt, auch diesen mit verklagen.
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Beweis: Auskunft des Landkreises nnn

Am 24.9.2019 kam der Beklagte zu 2 mit dem Pkw während einer nächtlichen Fahrt aufgrund
überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Beweis: Beiziehung der Ermittlungsakten der StA nnn zum Az. nnn

Die auf der Rückbank befindliche M. wurde schwer verletzt. Sie erlitt, wie sich aus den beigefügten
Arztberichten vom nnn ergibt, folgende Verletzungen nnn.

Beweis: Zeugnis nnn [der behandelnden Ärzte]

Die Klägerin wendete für die stationäre Krankenhausbehandlung vom nnn [Datum] bis nnn [Datum] und
die anschließenden Rehabilitationsmaßnahmen in der nnn vom nnn [Datum] bis nnn [Datum] 80.000 EUR
auf, wie sich aus den beigefügten Rechnungen ergibt.

Diese Summe haben die Beklagten als Gesamtschuldner zu erstatten:

Der Beklagte zu 2 ist als Halter und Fahrer gem. §§ 7, 18, StVG sowie gem. § 823 Abs. 1 und Abs. 2
iVm § 21 Abs. 1 StVG ersatzpflichtig.

Die Beklagte zu 1 hat als Haftpflichtversicherer gem. § 115 VVG für den Schaden einzustehen. Sie
kann sich gegenüber der Klägerin nicht darauf berufen, dass das Versicherungsverhältnis gestört
ist, denn sie hat durch die Aushändigung der Versicherungsbestätigung ihrem Versicherungsnehmer,
dem Beklagten zu 2, eine Deckungszusage gem. § 49 VVG erteilt. Der mit dem minderjährigen
Beklagten zu 2 über die vorläufige Deckung geschlossene Vertrag ist zwar endgültig unwirksam,
weil die gesetzliche Vertreterin die Genehmigung verweigert hat, §§ 107, 108 Abs. 1, 131 Abs. 2
BGB. Die Beklagte unterliegt aber der Nachhaftung gem. § 117 Abs. 2 VVG, weil zugunsten der
Geschädigten wegen des äußeren Anscheins eines wirksamen Vertrags insoweit ein Versicherungs-
verhältnis fingiert wird.

Gemäß § 117 Abs. 2 VVG kann ein Umstand, der das Nichtbestehen des Versicherungsverhältnisses
zur Folge hat, dem direkten Anspruch des Dritten gegen den Versicherer (§ 115 Abs. 1 VVG) nur
entgegengehalten werden, wenn das Schadensereignis später als einen Monat nach dem Zeitpunkt
eingetreten ist, in dem der Versicherer den Umstand der hierfür zuständigen Stelle angezeigt hat.
Diese Voraussetzung liegt hier nicht vor, weil eine solche Anzeige der Beklagten zu 1 gegenüber
der zuständigen Straßenverkehrsbehörde unterblieben ist.

Darauf, dass der Beklagte zu 2 keine Fahrerlaubnis gehabt hat, kann sich die Beklagte zu 1
ebenfalls nicht berufen. Denn die darin liegende Obliegenheitsverletzung nach D.1.1.3 AKB kann
gem. § 117 Abs. 1 VVG dem Anspruch der Klägerin nicht entgegengehalten werden. Beruht die
Leistungsfreiheit im Innenverhältnis darauf, dass das Fahrzeug von einem Fahrer ohne die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis geführt wurde, kann der Versicherer den Dritten nicht auf die Möglichkeit
verweisen, anderweitig Ersatz seines Schadens zu erlangen. Denn für diesen Fall nimmt § 3 S. 1
PflVG dem Versicherer die Möglichkeit, den Dritten gem. § 117 Abs. 3 S. 2 VVG auf einen ander-
weitigen Ersatz seines Schadens zu verweisen. Es gilt ausschließlich § 117 Abs. 1 VVG, wonach
dem Direktanspruch des Dritten nicht entgegengehalten werden kann, dass der Versicherer dem
ersatzpflichtigen Versicherungsnehmer gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung frei ist.

Die Klage wird deshalb vollen Erfolg haben müssen.

Rechtsanwalt t
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u Muster: Klageerwiderung des KH-Versicherers bei Nachhaftung ohne wirksamen
Versicherungsvertrag

An das nnn [Prozessgericht]

Klageerwiderung

In dem Rechtsstreit

nnn [Klägerin] ./. nnn [Beklagte zu 1 und 2]

Az./Geschäfts-Nr. nnn

werde ich für die Beklagte zu 1 beantragen,

die Klage abzuweisen.

Begründung

Die gegen die Beklagte zu 1 gerichtete Klage ist unbegründet. Die Beklagte zu 1 hat für den vom
Beklagten zu 2 verursachten Schaden unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt einzustehen.

Die Klägerin verkennt ausweislich ihrer Klagebegründung, dass die Beklagte zu 1 nach § 117
Abs. 2, 3 S. 2 VVG nicht zur Leistung verpflichtet ist. Nach den genannten Bestimmungen haftet
der Versicherer nicht, wenn und soweit der geschädigte Dritte in der Lage ist, den Ersatz seines
Schadens von einem Sozialversicherungsträger zu erlangen. Der Haftpflichtversicherer soll nicht
belastet werden, wenn von anderer Seite aufgrund eines wirksamen Rechtsverhältnisses eine Ver-
pflichtung zur Deckung des Schadens besteht. Gesetzgeberischer Beweggrund für die Haftung des
KH-Versicherers auch bei an sich fehlender Deckungspflicht war der Schutz des Geschädigten,
dessen Interessen die Ausgestaltung der Pflichtversicherung vorrangig dient. Dieser soll vor den
Nachteilen eines notleidenden Versicherungsverhältnisses bewahrt werden. Das gilt jedoch nur
dann, wenn er andernfalls für seinen Schaden keine Deckung erhielte (vgl. BGH, Urt. v. 2.10.2002
– IV ZR 309/01 = NJW 2003, 514; Urt. v. 4.4.1978 – VI ZR 238/76 = VersR 1978, 609 unter
I 2 b; Urt. v. 23.1.1979 – VI ZR 199/77 = VersR 1979, 272 unter II 2 b, bb; Langheid, in
Langheid/Rixecker, Versicherungsvertragsgesetz, 6. Aufl. 2019, § 117 VVG Rn. 28).

Eine solche Deckung hat die Klägerin hier aber der Geschädigten als deren Sozialversicherungsträ-
gerin gewährt, indem sie die Kosten für die stationäre Krankenhausbehandlung und die Rehabili-
tation der geschädigten M. übernommen hat. Der Geschädigten stehen deshalb keine Ansprüche
gegen die Beklagte zu 1 zu. Deshalb kann es auch nicht zu einem Anspruchsübergang gem. § 116
SGB X gekommen sein. Kann sich der Versicherer gegenüber dem Dritten auf das Verweisungspri-
vileg berufen, scheiden auch Ansprüche des Sozialversicherungsträgers aus abgeleitetem Recht
(§ 116 SGB X) aus, da die Vorschrift des § 117 Abs. 3 S. 2 VVG andernfalls leerliefe (vgl. BGH, Urt.
v. 2.10.2002 – IV ZR 309/01 = NJW 2003, 514; BGHZ 65, 1, 6; Langheid, aaO, Rn. 22; Klimke, in
Prölss/Martin, Versicherungsvertragsgesetz, 31. Aufl. 2021, § 117 Rn. 32.

Die in § 3 S. 1 PflVG aufgeführten Ausnahmen beziehen sich allein auf Fälle der Leistungsfreiheit
nach § 117 Abs. 1 VVG (vgl. BGH, Urt. v. 2.10.2002 – IV ZR 309/01 = NJW 2003, 514 noch zu
§ 3 Nr. 4 PflVG aF, dem § 117 Abs. 1 VVG inhaltlich entspricht). Geht es um eine Nachhaftung
gem. § 117 Abs. 2 VVG gelten die Beschränkungen der Absätze 3 und 4 des § 117 VVG. Daran
hat sich durch die Reform des Versicherungsrechts durch das Gesetz vom 23.11.2007 inhaltlich
nichts geändert. Es sind lediglich die bis zum 31.12.2007 geltenden Bestimmungen des PflVG
aF zum größten Teil in das VVG integriert worden. Die jetzt in § 3 S. 1 PflVG zu findende
Bestimmung (vormals § 3 Nr. 6 S. 1 Hs. 2 PflVG aF) beinhaltet demnach Ausnahmetatbestände, die
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einer erweiternden Auslegung nicht zugänglich sind (vgl. BGH, aaO; Klimke, aaO, § 3 PflVG Rn. 1,
2; OLG Hamm VersR 2000, 1139, 1140). Sind die Voraussetzungen eines Ausnahmetatbestands
gegeben, scheidet eine Verweisungsmöglichkeit für den Versicherer nur insoweit aus. Ihm ist es
aber nicht versagt, daneben eine Störung des Versicherungsverhältnisses geltend zu machen, die
von den Ausnahmeregelungen nicht erfasst wird. Dann ist ihm gleichwohl die Möglichkeit einer
Verweisung eröffnet. Andernfalls stünde er bei einer Häufung von Störungen im Deckungsverhältnis
– wie bei einem Zusammentreffen von Leistungsfreiheit und Nichtigkeit – schlechter, als wenn das
Versicherungsverhältnis nur aus einem zur Nichtigkeit führenden Grund fehlerbehaftet wäre (vgl.
BGH, aaO; OLG Hamm, aaO).

Die Klage wird deshalb schon aus Rechtsgründen abzuweisen sein.

Rechtsanwalt t

Hinweis: Für den Fahrzeugschaden, der nicht durch eine Fahrzeug(kasko)versicherung ge-
deckt ist, muss der KH-Versicherer im Rahmen der Nachhaftung aufkommen, weil es keinen
Dritten im Sinne des § 117 Abs. 3 S. 2 VVG gibt, von dem der Geschädigte Ersatz seines
Schadens erlangen könnte.

u Muster: Klage wegen Nachhaftung trotz Abmeldung und entstempelter Kennzeichen25

An das Amtsgericht nnn

Klage

des Herrn nnn

– Kläger –

Prozessbevollmächtigte: RAe nnn

gegen

nnn VersicherungsAG, vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch
den Vorsitzenden nnn [Name und Adresse]

– Beklagte –

wegen Schadensersatzes.

Namens und in Vollmacht der Klägerin erheben wir Klage und werden beantragen, wie folgt zu
erkennen:

Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger nnn EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über
dem Basiszinssatz seit dem nnn [Datum]/seit Rechtshängigkeit sowie vorgerichtliche Anwaltskosten
in Höhe von nnn zu zahlen.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist – notfalls gegen Sicherheitsleistung – vorläufig vollstreckbar.

Begründung

Der Kläger macht gegen die Beklagte als (früheren) Kraftfahrzeughaftpflichtversicherer des Pkws nnn
[Modell, Ident-Nr., vormaliges Kennzeichen] Schadensersatzansprüche aufgrund eines Unfalls vom
16.12.2019 geltend.

25 Nach OLG Karlsruhe VersR 1973, 213 (Vorinstanz: VersR 1972, 597).

§ 4 Haftpflichtversicherung – PflVG, HPflG4

456 Staab/Hardung

41

42

96

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8261-1

© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.



Im Einzelnen:

Der Kläger hatte am besagten Tag vor dem Gasthaus nnn in nnn seinen Pkw nnn [Modell, Kennzeichen]
geparkt. Das Fahrzeug wurde durch den mit hoher Geschwindigkeit auffahrenden Pkw nnn, der früher
bei der Beklagten versichert war, total beschädigt. Das auffahrende Fahrzeug war zuvor beim
Autohaus nnn in nnn gestohlen worden. Der Fahrer beging Unfallflucht und konnte nicht ermittelt
werden.

Beweis: Beiziehung der Ermittlungsakten der StA nnn, Az. nnn

Dem Kläger entstand ein Schaden von insgesamt nnn EUR, der sich in folgende Positionen aufglie-
dert: nnn.

Diesen Schaden muss die Beklagte ersetzen, denn der schadenstiftende Pkw war bis zum
25.10.2019 auf den

Zeugen M., nnn [Anschrift]

zugelassen. Dieser hatte bei der Beklagten im Februar 2019 eine Haftpflichtversicherung für den
Wagen abgeschlossen.

Beweis: wie vor.

Am 25.10.2019 war der Wagen von der Zulassungsstelle des Landkreises nnn vorübergehend stillge-
legt worden. Diese sandte die Abmeldebescheinigung am gleichen Tage der Beklagten zu. Der
Zeuge M. teilte der Beklagten mit, er habe das Fahrzeug zum Schrottwert an das Autohaus nnn

veräußert. M. und die Beklagte einigten sich daraufhin, dass der Versicherungsvertrag für den Pkw
mit Wirkung zum 25.10.2019 aufgehoben und abgerechnet würde. Eine Nachricht über diese Been-
digung des Versicherungsverhältnisses versandte die Beklagte nicht, jedenfalls ist beim Landkreis nnn
eine solche nicht eingegangen.

Beweis: Zeugnis nnn, zu laden über den Landkreis nnn

In rechtlicher Hinsicht ist anzumerken:

Die Beklagte haftet für den Schaden nach § 115 Abs. 1 VVG. Nach § 117 Abs. 2 VVG kann ein
Umstand, der die Beendigung des Versicherungsverhältnisses zur Folge hat, diesem Anspruch des
Dritten nach § 115 Abs. 1 VVG nur entgegengehalten werden, wenn das Schadensereignis später als
einen Monat nach dem Zeitpunkt eingetreten ist, in dem der Versicherer diesen Umstand der hierfür
zuständigen Stelle angezeigt hat. Die zuständige Stelle in diesem Sinne ist die nach §§ 25, 46 FZV
zuständige Zulassungsstelle (vgl. Klimke, in Prölss/Martin, Versicherungsvertragsgesetz, 31. Aufl.
2021, § 117 Rn. 10). Nach § 117 Abs. 2 VVG könnte sich die Beklagte gegenüber dem Kläger
auf die Beendigung des Versicherungsverhältnisses nur berufen, wenn das Schadensereignis später
als einen Monat nach der Mitteilung der Beendigung an die Zulassungsstelle eingetreten wäre.
Eine solche Mitteilung ist aber von der Beklagten der Zulassungsstelle nicht gemacht worden. Die
Anzeige ist auch nicht dadurch entbehrlich geworden, dass die Beklagte von der Zulassungsstelle
erfahren hat, dass das Kfz aus dem Verkehr gezogen, das Kennzeichen entstempelt und der Fahr-
zeugschein für ungültig erklärt bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I eingezogen worden sei.

Es mag zwar sein, dass die Zulassungsstelle auf eine Mitteilung seitens der Beklagten keinen Wert
legte, da sie die Zulassungsbescheinigung Teil I bereits eingezogen, das Kennzeichen entstempelt
und damit das Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen hatte. Damit hatte die Zulassungsstelle ihre
öffentlich-rechtlichen Pflichten nach § 25 Abs. 4 FZV erfüllt. Die Anzeigepflicht des Versicherers
nach § 25 FZV hat aber nicht nur eine öffentlich-rechtliche, sondern auch eine privatrechtliche
Funktion. Wird die Anzeige über das Erlöschen des Versicherungsverhältnisses vom Versicherer nicht
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erstattet, so wird der Lauf der Nachhaftungsfrist nicht in Gang gesetzt und der Versicherer haftet
dem Geschädigten weiter (vgl. OLG Karlsruhe VersR 1973, 213; OLG Saarbrücken VersR 1976, 553
jeweils noch zu den entsprechenden Bestimmungen in PflVG aF und StVZO aF).

In Abs. 3 der AV zur Vorgängernorm des § 25 FZV, nämlich § 29 c StVZO (vgl. Hentschel, Straßenver-
kehrsrecht, 38. Aufl. 2005, § 29 c StVZO Rn. 3) heißt es:

„Auch bei vorübergehend stillgelegten oder endgültig abgemeldeten Fahrzeugen ist die Anzeige
entgegenzunehmen und […] dem Versicherer der Bescheid zu erteilen.“

Daraus ergibt sich, dass die Anzeige des Versicherers über das Erlöschen des Versicherungsver-
hältnisses auch bei stillgelegten Fahrzeugen erfolgen muss. In der amtlichen Begründung zur
Änderungsverordnung vom 21.7.1969 (VerkBl 1969, 394) heißt es:

„Wenn Fahrzeuge aus dem versicherten Bestand bei Herstellern ausscheiden, muss dies für jedes
einzelne Fahrzeug der Zulassungsstelle angezeigt werden. Solange der Versicherer für Fahrzeuge,
die zu dem versicherten Bestand eines Herstellers gehören, der Zulassungsstelle keine Anzeige
nach Muster 9 erstattet hat, wird die für die Beendigung der Haftung Dritten gegenüber geltende
Frist von einem Monat (§ 3 Nr. 5 PflVG) nicht in Lauf gesetzt.“

Auch daraus geht hervor, dass nach Ansicht des Gesetzgebers die Anzeige des Versicherers von der
Beendigung des Versicherungsverhältnisses die Voraussetzung für die Beendigung seiner Haftung
Dritten gegenüber ist (OLG Karlsruhe VersR 1973, 213).

Der Bundesgerichtshof hat in BGHZ 33, 318 (= VersR 1961, 20 = NJW 1961, 309) zum seinerzeit
geltenden § 158 c Abs. 2 VVG (aF) ausgeführt, für die Nachhaftung des Versicherers gelte eine
starre Frist, die nicht schon deshalb früher ende, weil das den Gegenstand der Versicherung
bildende Kfz vorher aus dem Verkehr gezogen wurde. Dies ergebe sich daraus, dass § 158 c
VVG (aF) nicht nur für die Kfz-Haftpflichtversicherung gelte, sondern nach § 158 b VVG (aF) in
gleicher Weise für alle anderen Haftpflichtversicherungen, zu deren Abschluss eine gesetzliche
Verpflichtung bestehe (zB für Jäger oder Luftverkehrsunternehmen), und es auch Kfz gebe, die zwar
der Versicherungspflicht, nicht aber der Zulassungspflicht unterlägen, bei denen also Maßnahmen
der Zulassungsstelle nach § 29 d Abs. 2 StVZO (aF) nicht möglich seien. Da eine unterschiedliche
Behandlung dieser Fälle im Rahmen des § 158 c VVG (aF) nicht sinnvoll gewesen wäre, habe es für
den Gesetzgeber nahe gelegen, die Nachhaftung des Haftpflichtversicherers auch bei versicherungs-
und zulassungspflichtigen Kfz nicht in dem Zeitpunkt enden zu lassen, in dem das Fahrzeug wieder
aus dem Verkehr gezogen wird, sondern einheitlich bei allen Fällen der Pflicht-Haftpflichtversiche-
rung eine zeitlich klar abgrenzbare Frist für die Nachhaftung des Versicherers zu setzen und damit
im Interesse des geschädigten Dritten für alle Fälle klare Verhältnisse zu schaffen (so ausdrücklich
BGHZ 33, 320).

An der Richtigkeit dieser Ausführungen hat sich weder durch das Pflichtversicherungsgesetz noch
durch die Inkorporation der Bestimmungen des § 3 PflVG aF in das zum 1.1.2008 in Kraft getretene
VVG etwas geändert. Vielmehr enthalten die Absätze 2 und 3 des § 117 VVG (§ 3 Nr. 4, 5 PflVG aF)
gleichlautende Regelungen.

Auch die Aufhebung des § 29 c StVZO aF zum 1.3.2007 ändert insoweit letztlich nichts, weil die
dort in Abs. 1 enthaltenen Vorschriften inhaltlich im Wesentlichen unverändert nunmehr in § 25
Abs. 1 FZV enthalten sind. Soweit § 25 Abs. 1 S. 2 FZV auf eine Anzeige entsprechend § 23 Abs. 3
FZV verweist, nach dem die Versicherungsbestätigung vom Versicherer elektronisch zu übermitteln
oder zum Abruf durch die Zulassungsbehörde bereitzuhalten ist, kann die Beklagte daraus ebenfalls
nichts für sich ableiten. Denn daraus folgt nicht etwa, dass schon durch das (passive) Bereithalten
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der Information über die Beendigung des Versicherungsschutzes die Anzeige als erfolgt zu gelten
hätte. Wenn sich der Versicherer auf das Ende seiner Haftung berufen will, muss er in jedem Falle
aktiv tätig werden und die Anzeige der Behörde übermitteln.

Weil ein Versicherungsverhältnis nicht bereits durch die Stilllegung eines Fahrzeugs endet, sondern
erst mit der Beendigung des Versicherungsvertrags, ist es auch keine nicht durch ein Interesse des
Verkehrsopfers begründete Formalität zu verlangen, dass der Versicherer auch dann die Zulassungs-
stelle von der Beendigung des Versicherungsverhältnisses unterrichtet, wenn das Fahrzeug von
dieser bereits aus dem Verkehr gezogen wurde (OLG Karlsruhe VersR 1973, 213).

Die Nachhaftung der Beklagten endete daher hier nicht bereits einen Monat, nachdem das Fahrzeug
aus dem Verkehr gezogen wurde. Vielmehr bestand die Nachhaftung der Beklagten noch am Unfall-
tage fort. Die Klage wird deshalb vollen Erfolg haben müssen.

Rechtsanwalt t

u Muster: Regress des nachhaftenden Versicherers gegen den „mitversicherten“ Fahrer26

An das Amtsgericht nnn

Klage

des nnn Versicherungsvereins a.G., vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch
den Vorsitzenden nnn, nnn [Adresse]

– Kläger –

Prozessbevollmächtigte: RAe nnn

gegen

Herrn nnn

– Beklagter –

wegen Schadensersatzes.

Namens und in Vollmacht des Klägers erheben wir Klage und werden beantragen, wie folgt zu
erkennen:

Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 2.000 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten
über dem Basiszinssatz seit dem nnn [Datum]/seit Rechtshängigkeit sowie vorgerichtliche Anwalts-
kosten in Höhe von nnn zu zahlen.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist – notfalls gegen Sicherheitsleistung – vorläufig vollstreckbar.

Begründung

Der Kläger, ein Versicherungsverein a.G., macht gegen den Beklagten Rückgriffsansprüche aus
einem Versicherungsverhältnis über ein Kraftrad geltend. Im Einzelnen liegt folgender Sachverhalt
zugrunde:

Der Beklagte erwarb am 29.11.2019 von B. dessen am 11.1.2019 stillgelegtes Motorrad nnn [Modell,
früheres Kennz.]. Dieses hatte der Kläger aufgrund eines mit B. am 4.1.2019 geschlossen Vertrags
haftpflichtversichert. Der Vertrag war jedoch am 12.1.2019 einvernehmlich wieder aufgehoben
worden, so dass er am 29.11.2019 schon längere Zeit nicht mehr bestand.

26 Nach OLG Saarbrücken VersR 1976, 553.
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Beweis: Zeugnis B., nnn [Anschrift]

Am 2.12.2019 fuhr der Beklagte mit dem Motorrad, das vorher nicht amtlich zugelassen worden
war und für das er auch keine Haftpflichtversicherung abgeschlossen hatte, den ein Fahrrad schie-
benden M. an, der so schwer verletzt wurde, dass er seitdem erwerbsunfähig ist.
Beweis: Beiziehung der Ermittlungsakten der StA nnn, Az. nnn

Der Kläger hat an M. als Vorschuss auf dessen durch den Beklagten verursachten Gesamtschaden
2.000 EUR gezahlt, ohne eine Verrechnungsbestimmung zu treffen. Anschließend hat M. einen
Rechtsstreit gegen den Beklagten eingeleitet, in dem er dessen Verurteilung zur Zahlung eines
angemessenen Schmerzensgeldes und die Feststellung begehrte, dass der Beklagte ihm allen zu-
künftig noch aus dem Unfall vom 2.12.2019 entstehenden Schaden ersetzen müsse.
Beweis: Beiziehung der Akten nnn

Das Landgericht nnn hat durch rechtskräftiges Urteil dem Feststellungsantrag entsprochen und den
Beklagten zur Zahlung eines Schmerzensgeldes von 4.000 EUR verurteilt, ohne die vom (hiesigen)
Kläger bereits geleisteten 2.000 EUR anzurechnen.
Beweis: wie vor.

Mit der vorliegenden Klage verlangt der Kläger vom Beklagten Erstattung der an M. gezahlten
2.000 EUR.
In rechtlicher Hinsicht ist dazu anzumerken:
Der Beklagte muss dem Kläger die 2.000 EUR nach §§ 116 Abs. 1 S. 2, 3 VVG, 426 Abs. 2 S. 1
erstatten. Dass er vom Kläger keinen Haftpflichtversicherungsschutz beanspruchen konnte, steht
dem nicht entgegen.
Obwohl der über sein Motorrad von dem Voreigentümer abgeschlossene Haftpflichtversicherungs-
vertrag zum Unfallzeitpunkt nicht mehr bestand, haftete nicht nur der Beklagte gem. §§ 7, 18
StVG, 823, 249 ff. BGB für den von ihm verursachten Schaden des M. Für dessen Schadensersatz-
und Schmerzensgeldanspruch hatte vielmehr gem. § 115 Abs. 1 VVG gesamtschuldnerisch mit ihm
auch der Kläger einzustehen. Dieser konnte dem M. insbesondere nicht entgegenhalten, dass das
zuletzt bei ihm begründet gewesene Versicherungsverhältnis über das Krad am 2.12.2019 schon
längst beendet war. Darauf, dass er im Verhältnis zum Beklagten nicht zur Leistung verpflichtet
war, hätte der Kläger sich dem M. gegenüber gem. § 117 Abs. 2 S. 1 VVG nur berufen können,
wenn er länger als einen Monat vor dem Schaden der zuständigen Zulassungsstelle mitgeteilt
hätte, dass für das Krad kein Haftpflichtversicherungsschutz mehr bestehe. Eine entsprechende
Benachrichtigung hat er aber dem Landkreis nnn nicht zukommen lassen. Vorsorglich
Beweis: Zeugnis nnn, zu laden über den Landkreis nnn

An der dadurch begründeten Nachhaftungsverpflichtung des Klägers ändert auch der Umstand
nichts, dass das Motorrad bereits mehrere Monate vor dem Unfall stillgelegt worden war. Die in
§ 117 Abs. 2 S. 1 VVG normierte, zur Vermeidung einer Nachhaftung dem Versicherer obliegende
einmonatige Anzeigefrist dient ausschließlich der Sicherung der Schadensersatzansprüche des ge-
schädigten Dritten. Sie war und ist daher nach allgemeiner Meinung eine starre Frist, die selbst
dann vom Haftpflichtversicherer zu wahren ist, wenn das versichert gewesene Fahrzeug schon vor
ihrem Ablauf aus dem Verkehr gezogen war (BGH VersR 1961, 20 = NJW 1961, 309; VersR 1952,
366 = NJW 1952, 1333; VersR 1956, 298 = NJW 1956, 867; OLG Hamburg VersR 1954, 300; OLG
Karlsruhe VersR 1973, 213; Klimke, in Prölss/Martin, Versicherungsvertragsgesetz, 31. Aufl. 2021,
§ 117 VVG).

§ 4 Haftpflichtversicherung – PflVG, HPflG4
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Die Verpflichtung des Klägers, Schadensersatz an M. zu leisten, ist auch nicht dadurch später
wieder entfallen, dass dieser ihm das Schadensereignis nicht gem. § 119 Abs. 1 VVG innerhalb von
zwei Wochen angezeigt hat. Denn nach allgemeiner Meinung führt ein Verstoß des geschädigten
Dritten gegen die in § 119 VVG normierte Anzeigepflicht allenfalls zu einer Kürzung, nicht aber
zu einer völligen Beseitigung des Direktanspruchs gegen den Versicherer (vgl. Klimke, in Prölss/
Martin, aaO, § 119 VVG Rn. 6).

Die vom Kläger somit aufgrund gesetzlicher Verpflichtung und mithin weder irrtümlich noch sonst
ohne rechtlichen Grund erfolgte Zahlung an M. muss der Beklagte in vollem Umfang erstatten. Das
folgt zum einen aus § 116 Abs. 1 S. 2, 3 VVG. Zum anderen ist die auch gegen den Beklagten ge-
richtet gewesene materielle Schadensersatzforderung des M. gem. § 426 Abs. 2 BGB auf den Kläger
in Höhe der gezahlten 2.000 EUR übergegangen. Durch die Zahlung ist der Schadensersatzanspruch
des M. gegen den Beklagten entsprechend gemindert worden. Der Kläger hat mit seiner Leistung
Ersatz für den vom Beklagten verschuldeten Schaden leisten wollen. Dass er keine Verrechnungsbe-
stimmung getroffen hatte, hat nicht verhindert, dass der materielle Schadensersatzanspruch des M.
in Höhe der Zahlung erloschen ist. Vielmehr greift § 366 Abs. 2 BGB ein.

Die Tilgungsreihenfolge des § 366 Abs. 2 BGB führt dazu, dass die Zahlung des Klägers auf den
Verdienstausfallschadensersatzanspruch des M. anzurechnen war, weil nnn [näher begründen].

Der Beklagte war auch im Innenverhältnis der Gesamtschuldner allein zum Schadensersatz ver-
pflichtet. Das folgt daraus, dass den Kläger ihm gegenüber keine Einstandspflicht traf, und ist
zudem in § 116 Abs. 1 S. 2 VVG ausdrücklich ausgesprochen. Dass in dieser Vorschrift lediglich
der Versicherungsnehmer (hier: der B.) erwähnt wird, der Beklagte als Halter, Eigentümer und
Fahrer im Außenverhältnis gem. A.1.2 AKB aber lediglich „mitversicherte Person“ war, steht dem
Ausgleichsanspruch des Klägers nicht entgegen. Denn der Mitversicherte steht insoweit nach
allgemeiner Auffassung dem Versicherungsnehmer schon im Hinblick darauf gleich, dass beider
Rechtspositionen einander weitgehend angenähert sind und § 117 Abs. 2 VVG auch dann eingreift,
wenn ein nach dem nicht mehr bestehenden Versicherungsvertrag Mitversicherter einen Schaden
verursacht (vgl. Klimke, in Prölss/Martin, aaO, § 116 VVG Rn. 8).

Schließlich kann der Beklagte auch nicht einwenden, der Kläger habe ungerechtfertigterweise die
erstattet verlangten 2.000 EUR an M. gezahlt. Dass der Kläger die Pflicht zur Abwehr unbegründe-
ter Schadensersatzansprüche sowie zur Minderung oder zur sachgemäßen Feststellung des Schadens
schuldhaft zu seinem Nachteil verletzt haben könnte, hat der Beklagte, obwohl er insoweit gem.
§ 124 Abs. 2 VVG beweispflichtig ist, bisher nicht einmal ansatzweise dargetan. Der Kläger durfte
vielmehr die Zahlung von 2.000 EUR für erforderlich halten, so dass sein Anspruch auch aus § 116
Abs. 1 S. 3 VVG folgt.

Im Übrigen schuldete der Beklagte die Erstattung der gezahlten 2.000 EUR auch dann, wenn der
Kläger im Außenverhältnis zu M. nicht zur Leistung verpflichtet gewesen wäre. Dann wäre der
Beklagte nämlich durch die irrtümliche Zahlung des Klägers, weil diese jedenfalls zweckgerichtet in
Erfüllungsabsicht erfolgte, gem. § 267 BGB von seiner materiellen Schadensersatzpflicht gegenüber
M. in Höhe von 2.000 EUR befreit und demgemäß im Sinne von § 812 BGB ungerechtfertigt berei-
chert worden (vgl. dazu Armbrüster, in Prölss/Martin, aaO, § 86 VVG Rn. 58; Palandt/Grüneberg,
79. Aufl. 2020, § 267 BGB Rn. 7). Die Klage wird nach alledem Erfolg haben müssen.

Rechtsanwalt t

B. Nachhaftung 4
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Einführung

Allgemeine technische Entwicklungen im Kfz-Bereich

Das Erscheinen der 4. Auflage dieses Buchs liegt nunmehr sechs Jahre zurück. In dieser
Zeit haben bedeutsame technische Weiterentwicklungen der Kraftfahrzeughersteller, zB im
Bereich der Motorentechnik (Fahrzeuge mit mehr als 500 PS oder sogar 600 PS sind im Stra-
ßenverkehr nicht mehr selten), Antriebstechnik (Elektroantrieb; → Rn. 24), Digitalisierung;
Rn. 8, 13 ff.), Fahrzeugconnectivity (Vernetzung des Kfz), teil- bzw. vollautonomes Fahren
(→ Rn. 2 ff.), keyless-go (schlüsselloser Zugang zum Fahrzeug sowie schlüsselloses Fahren; →
Rn. 9 ff.), eCall (automatischer Notruf; → Rn. 20), Einzug in die Serienreife und damit auch
in den Straßenverkehr gehalten.

1. Autonomes Fahren. Zwar ist der Einsatz des vollautonomen Fahrens – also ohne Kon-
trolle eines verantwortlichen Fahrers – im öffentlichen Straßenverkehr noch nicht erlaubt,
allerdings scheint dieses nur noch eine Frage der Zeit und von der gesellschaftlichen Mo-
bilitätsentwicklung sowie von der technischen Sicherheit und Zuverlässigkeit der Systeme
abhängig zu sein. Es müssen für eine Zulässigkeit des autonomen Fahrens noch die rechtli-
chen Rahmenbedingungen durch den Gesetzgeber geschaffen bzw. angepasst werden. Den
Weg dazu hat der Gesetzgeber bereits eingeschlagen. Seit dem 21.6.2017 gilt das Gesetz
zum automatisierten Fahren. Es regelt den Betrieb hochautomatisierter Fahrzeuge bis hin
zum selbstständigen Fahren in drei Stufen, nämlich das assistierte Fahren (Stufe 1), das
teilautomatisierte Fahren (Stufe 2) und das hochautomatisierte Fahren (Stufe 3). Allerdings
muss hierbei immer noch ein Fahrer an Bord sein.

Am 28.5.2021 wurde das Gesetz zum autonomen Fahren verabschiedet. Durch dieses Gesetz
sollen die rechtlichen Rahmenbedingungen für das autonome Fahren in der Praxis geschaffen
werden. Zunächst ist dieses nur in bestimmten und genau definierten Bereichen möglich.
Dazu zählen

n Shuttle-Verkehre,
n automatische Personentransportsysteme für kurze Strecken (People-Mover)
n fahrerlose Verbindungen zwischen Logistikzentren (Hub2Hub-Verkehre)
n nachfrageorientierte Verkehrsangebote in Randzeiten im ländlichen Raum,
n Dual-Mode-Fahrzeuge wie zum Beispiel beim „Automated Valet Parking“ (Hierbei kann

der Fahrer direkt vor der Haustür aussteigen und das Fahrzeug anschließend per Befehl
über das Smartphone selbstständig in die Parkgarage fahren lassen.)

Eine Fernsteuerung von außen ist hierfür nicht erlaubt. Vielmehr muss das Fahrzeug auf-
grund seiner technischen Systeme selbstständig zu einem fahrerlosen Fahren in der Lage sein.
Schon heute sind autonom fahrende Fahrzeuge ohne Fahrerplatz, technisch bereits so weit
entwickelt, dass die Fahrzeuginsassen nur reine Passagiere sind.

Klar sein dürfte allerdings, dass auch bei einem vollautonomen Fahren haftungsrechtlich für
den Betrieb des Kraftfahrzeugs verantwortliche Personen, also die Halter, in der Haftung
bleiben. Denkbar ist auch, dass zukünftig der Fahrzeughersteller eines autonom fahrenden
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Fahrzeugs für das zu einem Schaden führende Versagen von technischen Systemen in Haftung
genommen wird.

Ob ein vollautonomer Betrieb bei der Vielfältigkeit des Verkehrs, wie Schwerverkehr, neuen
Verkehrsmitteln wie E-Bikes, E-Rollern, den verschiedenen Verkehrsteilnehmern, wie Fuß-
gängern und Radfahrern, deren Fehlverhalten, den auch durch Baustellen und Witterungsein-
flüssen geprägten vielfältigen Verkehrssituationen und der gravierenden Geschwindigkeitsun-
terschiede der verschiedenen Verkehrsmittel mit der notwendigen Sicherheit für alle Verkehrs-
teilnehmer gelingen wird und gewährleistet werden kann, stellt wohl die entscheidende zu
lösende Frage für die Zukunft der Mobilität und des Individualverkehrs dar. Vielleicht wird
in der Zukunft individuelles Fahren aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht mehr, sondern
nur noch vollautonomes fahren möglich sein, so dass eine der Hauptunfallursachen, nämlich
menschliche Fehler im Straßenverkehr, weitgehend ausgeschlossen werden können.

Ohne Zweifel wird ein solcher Umbruch nachhaltige Auswirkungen auf viele Branchen ha-
ben. Der Fahrlehrer wird zum aussterbenden Beruf. Die Verkehrsüberwachung des fließenden
Verkehrs durch Geschwindigkeitskontrollen, Rotlichtverstöße u.a. wird bei entsprechender
Zuverlässigkeit der technischen Systeme eines regelkonformen Fahrens überflüssig.

Auch wird dies Auswirkungen auf die Kfz-Versicherung haben. Verkehrsverstöße sind dann
– bis auf Fußgänger und Radfahrer – keine Folgen menschlichen Fehlversagens, sondern
technischen Fehlversagens. Verhaltensbedingte Obliegenheitsverletzungen, wie zB Fahren oh-
ne Fahrerlaubnis oder Fahren unter Alkoholeinfluss, grob fahrlässige Herbeiführung des
Versicherungsfalls, zB durch Rotlichtverstöße, werden bei einem vollautonomen Fahren keine
Rolle mehr spielen.

Die zunehmende Digitalisierung kann auch zu Eingriffen von außen in die Fahrzeugelektro-
nik mit all seinen Gefahren für das Fahrzeug, deren Insassen und dritte Verkehrsteilnehmer
führen. Dieses kann sogar bis zu einer Übernahme der Steuerung des Fahrzeugs von außen
reichen, so dass zB durch einen externen Eingriff in die Fahrzeugelektronik der Motor des in
Fahrt befindlichen Kfz abgestellt oder, soweit mit dem Fahrzeug autonomes Fahren technisch
möglich ist, dessen Steuerung übernommen werden kann. Hier können sich für den Versiche-
rungsnehmer Beweisschwierigkeiten im Hinblick auf einen Eingriff von außen ergeben.

2. keyless-go-Systeme. Nicht immer bedeuten aber technischer Fortschritt und die Einfüh-
rung neuer technischer Systeme, die, wie zB die mittlerweile gängigen, bereits angesproche-
nen funkgesteuerten keyless-go-Systeme dem Komfort und der Bequemlichkeit der Fahrzeug-
nutzer dienen sollen, mehr, sondern weniger Sicherheit, da mittels Einsatzes sogenannter
Reichweitenverlängerer der Funksignale des im Flur eines Hauses am Schlüsselbrett hängen-
den Fahrzeugschlüssels ein Fahrzeug, ohne es aufbrechen und beschädigen zu müssen, spu-
renlos entwendet werden kann.

Bleibt das Fahrzeug verschwunden, ergeben sich für den Versicherungsnehmer mit dem
Nachweis des äußeren Bilds eines Fahrzeugdiebstahls im Regelfall keine Änderungen. Wird
das Fahrzeug hingegen vor der Regulierung des Fahrzeugversicherers unfallbeschädigt ohne
erkennbare Einbruchsspuren aufgefunden, wird der Nachweis des äußeren Bilds eines Fahr-
zeugdiebstahls für den Versicherungsnehmer schwieriger. Denn – wie bisher – spricht das
Fehlen von Einbruchs- oder anderen Diebstahlsspuren für die ernsthafte Möglichkeit, dass
der Versicherungsnehmer mit dem Fahrzeug selbst verunfallt war und er dann den Fahrzeug-
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diebstahl bloß behauptet hat, um den Unfallschaden über die Teilkaskoversicherung reguliert
zu erhalten.

Das keyless-go-System kann einem Fahrzeugbesitzer zB auch auf einem Parkplatz oder in
einem Parkhaus zum Verhängnis werden, sofern die Diebstahlstäter mit dem Reichweiten-
verlängerer nur nahe genug an den Schlüssel-/Schlüsselcardbesitzer herankommen, um das
Funksignal abgreifen zu können. Insofern empfiehlt es sich, wie auch bei einer Aufbewah-
rung an einem Schlüsselbrett in der Nähe der Haustür, den Schlüssel bzw. die den Schlüssel
ersetzende elektronische Karte in einer entsprechenden die Funksignale abschirmenden und
nicht durchlässigen Hülle aufzubewahren.

3. Brandgefahr bei Elektromobilität. Auch der von der Politik gewünschte Wandel hin zur
Elektromobilität birgt neue Gefahren. Brennende Elektrofahrzeuge sind nur schwer und
mit großem Aufwand zu löschen. Selbst nach dem Löschen besteht die Gefahr, dass sich
die Batterien wieder selbst entzünden und zu einem erneuten Brand führen können. Viele
Feuerwehren sind hierfür auch noch nicht genügend ausgerüstet. Ein einfaches Abschleppen
eines Elektrofahrzeugs auf einem Trailer bzw. herkömmlichen Abschlepp-Lkw nach einem
Brand genügt nicht. Zur Verhinderung eines erneuten Ausbrechens eines Brands muss das
Elektrofahrzeug in einem mit Wasser gefüllten Container bzw. einer Wanne abtransportiert
werden. Denn nur dann kann den Lithium-Ionen-Batterien der für einen weiteren Brand
notwendige Sauerstoff genommen werden. Somit wird der Einsatz von schwereren Lkws, die
die notwendige Wasserlast tragen können, erforderlich. Auch nach dem Abschleppen muss
der Abstellort durch den Abschleppunternehmer oder die für den Abstellort verantwortliche
Person sorgfältig ausgewählt werden, um bei einem erneut ausbrechenden Brand Gefahren
für die Umgebung auszuschließen.

4. Manipulationsgefahr durch Digitalisierung. Es hat sich auch gezeigt, dass den Verspre-
chungen der Fahrzeughersteller nicht mehr ohne Weiteres geglaubt werden kann.

Der Diesel-Skandal hat bewiesen, dass den Fahrzeugherstellern eine Täuschung ihrer Kunden
gleichgültig gewesen ist, so dass sich jeder Fahrzeugbesitzer auch hier die Frage stellen muss,
inwieweit er der technischen und elektronischen Ausstattung seines Fahrzeugs, deren Funk-
tion und den damit verbundenen Versprechungen der Fahrzeughersteller überhaupt noch
vertrauen kann.

Nicht anders geht es dann den Fahrzeugversicherern. Nicht nur die Fahrzeugführer sondern
auch die Kraftfahrtversicherer werden durch die Zunahme der Digitalisierung vor neue He-
rausforderungen, wie zB bei den dargestellten technisch möglichen Eingriffen von außen in
die Fahrzeugelektronik, gestellt, so dass sich in einem Schadenfall Betriebsgefahr, Betriebs-
schäden oder Verschulden des Fahrers schwerer voneinander abgrenzen lassen und eine
Aufklärung des Unfallgeschehens für eine Haftungsbeurteilung oder die Feststellung eines
Anspruchs auf eine Versicherungsleistung aus der Kaskoversicherung erschwert wird.

5. Datenspeicherung. Obwohl bei technisch modernen und aktuellen Fahrzeugen, zumindest
bei den Fahrzeugherstellern, fast alle Daten gespeichert werden und ausgelesen werden kön-
nen, stehen diese Daten für eine Aufklärung idR nicht zur Verfügung. Freiwillig geben die
Fahrzeughersteller die Daten nicht heraus. Dabei soll die Legalität hier nicht beurteilt wer-
den, da vermutlich nicht immer und nicht für sämtliche Datenerhebungen die erforderlichen
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Einwilligungen, zB auch nach einem Fahrzeugweiterverkauf von privat oder schon bei einem
anderen Fahrer, vorliegen.

Hinzu kommen die durch das Datenschutzrecht geschaffenen Probleme, als die zur Aufklä-
rung erforderlichen Daten häufig nicht verwendet werden dürfen. Die von den Fahrzeugher-
stellern erhobenen Daten, können, wenn der über die Daten verfügende Fahrzeughersteller
zur Herausgabe der Daten nicht bereit ist, im Fall eines Unfalls oder Fahrzeugdiebstahls ggf.
durch eine gerichtliche Entscheidung herausverlangt werden.

Nicht nur elektrisch betriebene Fahrzeuge, beispielhaft darf hier ein bekannter amerikani-
scher Hersteller für Elektrofahrzeuge genannt werden, da gerade dieser Hersteller einer
der Pioniere des vollautonomen Fahrens ist, verfügen über unzählige Kameras und andere
technische Systeme, so dass hierüber letztlich jede einzelne Fahrt hinsichtlich Abfahrts- und
Ankunftsort, Zeiten, Geschwindigkeiten u.a. auf Video nachvollzogen werden kann. Die
Hersteller nutzen diese Daten aber nur für sich selbst, nämlich im Wesentlichen für die
Weiterentwicklung ihrer Fahrzeuge.

Wie wichtig die zur Verfügung stehenden Daten zur Aufklärung eines Unfalls sein können,
macht der mit einem Elektrofahrzeug eines amerikanischen Herstellers auch in Deutschland
bekannte, in den USA geschehene Fall aus dem Jahr 2019 deutlich. Während des autonomen
Fahrens des Fahrzeuges wurde eine die Straße überquerende und ein Fahrrad schiebende Fuß-
gängerin durch die technischen Systeme des Fahrzeugs nicht erkannt. Demzufolge unterblieb
ein Abbremsen und Ausweichen des Fahrzeugs, wodurch die Fußgängerin vom Fahrzeug
erfasst und getötet wurde.

Nicht nur durch den bei Neufahrzeugen ab dem 31.3.2018 gesetzlich vorgeschriebenen
„eCall“ (emergency call) ist dem Fahrzeughersteller auch der jeweilige Standort des Fahr-
zeugs bekannt, sondern auch dann, wenn das Fahrzeug herstellerseits mit einem Navigati-
onssystem ausgerüstet ist oder der Fahrzeugbesitzer mit seinem Handy in das Fahrzeug
eingeloggt und mit dessen Systemen verbunden ist.

Obwohl es auch im vertraglichen Versicherungsbereich Neuentwicklungen gegeben hat, ge-
schieht auch dieses um den Preis der elektronischen Überwachung des Fahrers. Hier sind
beispielsweise die sogenannten Telematiktarife zu nennen, bei denen der Versicherungsneh-
mer nur für die tatsächlich mit dem versicherten Fahrzeug zurückgelegte Strecke innerhalb
des Versicherungszeitraums bezahlen muss und dabei die Höhe der Versicherungsprämie für
die Risikoeinstufung auch durch den Fahrstil bestimmt wird. Daher eignen sich diese Tarife
vornehmlich für Wenigfahrer oder sehr defensive Fahrer.

Reaktion der Versicherer

Die vertraglichen Versicherungsbedingungen des Gesamtverbands der deutschen Versicherer
(GDV) hinken der technischen Entwicklung hinterher. Der GDV hat auf seiner Internetseite
als aktuelle Musterbedingungen noch immer die Bedingungen aus dem Jahr 2015 mit dem
Stand vom 30.6.2020 aufgeführt.

1. Elektrofahrzeug/Akku. Einzelne Versicherer sind schon viel weiter und haben ihre Bedin-
gungen der technischen Entwicklung angepasst. So kommt es bei der Kaskoversicherung
für Elektrofahrzeuge darauf an, wie das im Regelfall teuerste an dem Elektrofahrzeug, näm-
lich die Akkus, mitversichert sind. Akkus altern in der Regel. Sie haben deshalb eine nur
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chende Überliegefrist in absehbarer Zeit ausläuft und die 8-Punkte-Schwelle ohne diese Ein-
tragung nicht überschritten wird.

Beispiel: Entziehung der Fahrerlaubnis nach Erreichen von 8 Punkten (Tattagprinzip – Über-
liegefrist)
Für M. sind 7 Punkte im Fahreignungsregister eingetragen. Davon beruhen 2 Punkte auf
einer Eintragung, deren Tilgungsfrist am 10.10.2020 abläuft. Ermahnung und Verwarnung
sind bei 4 bzw. 6 Punkten ordnungsgemäß erfolgt.
Am 1.10.2020 begeht M. eine weitere, mit 1 Punkt bewertete Geschwindigkeitsüberschrei-
tung. Nach Einspruch wird der Bußgeldbescheid vom 15.12.2020 erst Ende September
2021 bestandskräftig. Nach Eintragung der Tat ins Fahreignungsregister erfolgt unter dem
10.10.2021 die Entziehung der Fahrerlaubnis.

u Muster: Klageschrift (Anfechtungsklage gegen Entziehung der Fahrerlaubnis aufgrund von
8 Punkten/zur Anwendung des Tattagprinzips im Rahmen des § 4 Abs. 5 StVG)

An das Verwaltungsgericht nnn

Anfechtungsklage

In der Sache

des Herrn nnn

– Kläger –

Prozessbevollmächtigte: RAe nnn

gegen

das Land nnn, vertreten durch den Landrat des Kreises nnn – Führerscheinstelle –, nnn,

– Beklagter –

erhebe ich hiermit namens und in Vollmacht des Klägers Klage und beantrage,

die Ordnungsverfügung des Beklagten vom nnn und den Widerspruchsbescheid des Regierungspräsidi-
ums nnn vom nnn [Datum] aufzuheben und

die Zuziehung eines Bevollmächtigten für das Vorverfahren für notwendig zu erklären.

Streitwert: 5.000 EUR

Begründung

Die zulässige Klage ist begründet. Die angefochtenen Bescheide sind rechtswidrig und verletzten
den Kläger in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 S. 1 VwGO).

Die Voraussetzungen für eine Entziehung der Fahrerlaubnis nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 StVG liegen
nicht vor. Im Falle des Klägers haben sich keine 8 Punkte ergeben.

Für die Berechnung des Punktestands hat die Fahrerlaubnisbehörde auf den Zeitpunkt der Bege-
hung der letzten, zur Ergreifung der Maßnahme – hier der Entziehung der Fahrerlaubnis – führen-
den Straftat oder Ordnungswidrigkeit abzustellen. Maßgeblicher Zeitpunkt ist demnach vorliegend
der 1.10.2020. An diesem Tag hat der Kläger die letzte Geschwindigkeitsüberschreitung begangen.

Die Beklagte geht aber zu Unrecht davon aus, dass sich für diesen Zeitpunkt insgesamt 8 Punkte
ergeben. Bei ihrer Berechnung hat die Beklagte nämlich zu Unrecht die mit 2 Punkten bewertete
Eintragung vom nnn [Datum] berücksichtigt. Diese Eintragung war zwar am 1.10.2020 – als maßgeb-
lichem Zeitpunkt – noch nicht tilgungsreif. Allerdings ist mittlerweile Tilgungsreife eingetreten
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und war bei Erlass der Entziehungsverfügung am nnn [Datum] sogar schon die sog. Überliegefrist
(§ 29 Abs. 6 S. 2 StVG) abgelaufen. Damit galt aber im Zeitpunkt des Erlasses der Entziehungsverfü-
gung für die mit 2 Punkten bewertete Tat bereits das absolute Verwertungsverbot nach § 29 Abs. 7
S. 1 StVG. Dieses Verwertungsverbot greift auch dann, wenn – wie hier – die Überliegefrist erst
bei Erlass der Entziehungsverfügung abgelaufen ist, die Eintragung zu dem § 4 Abs. 5 S. 5 StVG
maßgeblichen Tattag aber noch nicht tilgungsreif war.

Zulasten des Klägers ergeben sich daher nur noch 6 Punkte, so dass die Entziehung der Fahrerlaub-
nis rechtswidrig ist.

Rechtsanwalt t

n Punktabzug nach § 4 Abs. 7 StVG: Auch für die Frage, ob der Betroffene im Zeitpunkt
der Ausstellung der Teilnahmebescheinigung für ein Fahreignungsseminar mindestens 1 bis
maximal 5 Punkte hat, kommt es auf das Tattagprinzip an (→ Rn. 415 f.).

n Punktereduzierung nach § 4 Abs. 6 StVG: Ursprünglich hatte der Gesetzgeber mit der
Punktereform zum 1.5.2014 die auch vorher geltende Regelung zur sog. Punktedeckelung
übernommen, wonach der Betroffene die 2. und 3. Maßnahmenstufe (§ 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 2
oder 3 StVG) nicht erreichen konnte, wenn die Behörde nicht die jeweils davor liegende(n)
Maßnahme(n) ergriffen hat. Die Anwendung des Tattagprinzips im Rahmen der Bonusre-
gelung des § 4 Abs. 6 StVG hat der Gesetzgeber aber als unbillig empfunden, weil dadurch
im Einzelfall Verkehrsverstöße nicht berücksichtigt werden können, die vor dem behördli-
chen Ergreifen einer Maßnahme begangen werden. Daher wurde die Bonusregelung zum
5.12.2014 grundlegend geändert.234 Die wesentliche Änderung besteht darin, dass Punkte
für Zuwiderhandlungen, die vor dem Ergreifen (dh Ausstellen) einer Maßnahme begangen
worden sind, auch dann zu einer Erhöhung des Punktestands führen, wenn sie der zustän-
digen Behörde erst später (durch Mitteilung des KBA) bekannt werden (vgl. § 4 Abs. 6 S. 4
StVG nF).

Beispiel:
Für M. sind 3 Punkte im Fahreignungsregister eingetragen. Am 1.5.2020 begeht er einen
mit 1 Punkt bewerteten Verkehrsverstoß. Dieser wird – nach Bestandskraft des Bußgeldbe-
scheids – am 1.9.2020 ins Register eingetragen. Am 10.9.2020 begeht M einen weiteren
mit 2 Punkten bewerteten Verkehrsverstoß; dieser wird am 10.10.2020 eingetragen und der
Behörde mitgeteilt. Bereits zuvor, am 22.9.2020, hatte die Behörde eine Ermahnung erlassen,
nachdem sie durch Mitteilung des KBA am 15.9.2020 Kenntnis von dem ersten Verstoß (vom
1.5.2020) erhalten hatte,
Fraglich ist, ob die Behörde nunmehr aufgrund des zweiten Verstoßes wegen Erreichens der
6-Punkte-Schwelle direkt eine Verwarnung hinterherschieben kann.

Lösung:
M kommt im Beispielfall nicht in den Genuss der Bonusregelung, da insoweit das Tattagprin-
zip „ausgehebelt“ worden ist. Der zweite Verstoß vom 10.9.2020 führt zu einer Erhöhung
des Punktestands, da er der Behörde erst nach Ausstellung der Ermahnung bekannt gewor-

234 Vgl. Art. 1 Nr. 3 des StVG-Änderungs-Gesetz vom 28.11.2014, BGBl. 2014 I 1802; zur Begründung: BT-Drs.
18/2775.
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den ist. Dies hat zur Folge, dass eine Verwarnung nachgeschoben werden kann, obwohl M.
zwischen den beiden Maßnahmen keinen neuen Verkehrsverstoß begangen hat!

In der Begründung zur Reform des Bonussystems wird hierzu ausgeführt:235

„Es kommt nach dem Fahreignungs-Bewertungssystem demnach nicht darauf an, dass eine
Maßnahme den Betroffenen vor der Begehung weiterer Verstöße erreicht und ihm die Mög-
lichkeit zur Verhaltensänderung einräumt, bevor es zu weiteren Maßnahmen kommen darf.
Denn das neue System kennt keine verpflichtende Seminarteilnahme und versteht den Erzie-
hungsgedanken damit auch nicht so, dass jede einzelne Maßnahme den Fahrerlaubnis-Inha-
ber individuell ansprechen können muss in dem Sinne, dass nur sie die Verhaltensbeeinflus-
sung bewirken kann. Die Erziehungswirkung liegt vielmehr dem Gesamtsystem als solchem
zu Grunde, während die Stufen in erster Linie der Information des Betroffenen dienen. Die
Maßnahmen stellen somit lediglich eine Information über den Stand im System dar.“

Die Fahrerlaubnisbehörde kann die für die Punktereduzierung nach § 4 Abs. 6 S. 3 StVG
maßgebliche Kenntnis von weiteren Verkehrsverstößen nur durch eine Mitteilung des KBA
erhalten. Eine Selbstanzeige des betroffenen Fahrerlaubnisinhabers begründet daher eine sol-
che Kenntnis nicht und kann eine Punktereduzierung nicht begründen.236 Im Übrigen besteht
auch keine Rechtspflicht der Behörde, vor Ergreifen einer Maßnahme nach § 4 StVG den
aktuellen Punktestand beim KBA abzufragen.237 Einige Behörden verwenden allerdings eine
Software, bei denen die Punkteabfrage beim KBA automatisch vor Ergreifen einer Maßnah-
me erfolgt.

Im Rahmen des § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 bis 3 StVG steht der Behörde kein Ermessen zu. Sie ist
also verpflichtet, die verschiedenen Maßnahmen bei Erreichen des jeweiligen Punktestandes
zu ergreifen. Dies gilt auch dann, wenn die letzte Maßnahme nach Nr. 1 oder 2 erst kurze
Zeit zurückliegt und das zweite Überschreiten der jeweiligen Punktegrenze nur wegen einer
Punktetilgung möglich war.

Die Behörde kann auch nicht ausnahmsweise nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 w StVG iVm § 74 FeV
von einer Maßnahme des Punktsystems absehen, etwa wenn eine Tat in einer notstandsähnli-
chen Situation begangen worden ist, da § 74 FeV nach seinem Wortlaut nur die Zulassung
von Ausnahmen von Bestimmungen der FeV, nicht aber des StVG vorsieht.238

Seit der Punktereform 2014 hat nur noch die Entziehung nach § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 3 StVG
die Qualität eines Verwaltungsakts, der mit Widerspruch und Anfechtungsklage angegriffen
werden kann. Diese Rechtsbehelfe haben nach § 4 Abs. 9 StVG keine aufschiebende Wir-
kung, so dass die Anordnung des Sofortvollzugs durch die Behörde nicht erforderlich ist.
Die Ermahnung und die Verwarnung können zwar nicht unmittelbar angefochten werden,239

erwachsen dafür aber auch nicht in Bestandskraft. Im Rahmen einer Klage gegen eine Erzie-

235 BT-Drs. 18/2775, 9 f.
236 OVG Münster Beschl. v. 20.7.2016 – 16 B 382/16; VG Schleswig Beschl. v. 12.4.2017 – 3 B 36/17; VG Karlsruhe

Beschl. v. 15.3.2017 – 3 K 217/17.
237 BVerwG Urt. v. 26.1.2017 – 3 C 21.15.
238 Vgl. hierzu Bouska/Laeverenz Anm. 19 d zu § 4 StVG.
239 Ein zu diesen Maßnahmen erlassener Gebührenbescheid ist unabhängig davon aber anfechtbar. Im Rahmen eines

Rechtsbehelfs gegen den Gebührenbescheid ist dann auch zu überprüfen, ob die jeweilige Maßnahme nach § 4 Abs. 5
S. 1 Nr. 1 oder 2 StVG rechtmäßig ergangen ist.
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hungsverfügung kann und muss also ggf. geltend gemacht werden, dass die Voraussetzungen
für die Ermahnung bzw. Verwarnung nicht vorgelegen hätten.

Soweit nach der Neuregelung des Bonussystems (§ 4 Abs. 6 StVG) noch ein Punkteabzug
zu berücksichtigen ist, führt dieser – wie bisher – zu einer dauerhaften Reduzierung des
Punktestands. Dementsprechend sind spätere Tilgungen von dem reduzierten Punktestand
abzuziehen (§ 4 Abs. 6 S. 5 StVG).

Nach einer Entziehung der Fahrerlaubnis werden die Punkte für die bis dahin begangenen
Zuwiderhandlungen gelöscht. Die Löschung erfolgt aber erst mit Neuerteilung einer Fahrer-
laubnis und gilt auch bei einem Verzicht auf die Fahrerlaubnis (§ 4 Abs. 3 FeV). Ausnahmen
hierzu sind in Satz 4 des § 4 Abs. 3 StVG geregelt.

Zuwiderhandlungen

Für das Fahreignungs-Bewertungssystem sind nach § 4 Abs. 2 S. 1 StVG die in der Anlage
13 FeV aufgezählten Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zu berücksichtigen. Die Behörde
ist an rechtskräftige Entscheidungen der Strafgerichte und Bußgeldbehörden gebunden (vgl.
§ 4 Abs. 3 S. 3 StVG). Sie muss nicht prüfen, ob der Betroffene die Tat tatsächlich begangen
hat oder ob bereits Verfolgungsverjährung eingetreten war.240 Gegenüber rechtskräftigen
Bußgeldbescheiden kann daher insbesondere nicht geltend gemacht werden, dass eine Ge-
schwindigkeitsübertretung oder ein ähnlicher Verkehrsverstoß tatsächlich von einer anderen
Person begangen worden ist.241 Im Übrigen führt erst eine von der Bußgeldstelle bzw. dem
Strafgericht gewährte Wiedereinsetzung (nicht aber schon der Antrag!) zu einem rückwirken-
den und auch für das Fahreignungs-Bewertungssystem beachtlichen Wegfall der Rechtskraft
eines zu einem Punkteeintrag führenden Bußgeldbescheids.

Bei mehreren Zuwiderhandlungen in Tateinheit gilt nach § 4 Abs. 3 S. 4 StVG nur die
Zuwiderhandlung mit der höchsten Punktzahl.

Neuerteilung nach Entzug

Die Neuerteilung der Fahrerlaubnis nach einem aufgrund von § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 3 StVG er-
folgten Entzug regelt § 4 Abs. 10 StVG. Es gilt eine „Sperrfrist“ von sechs Monaten. Darüber
hinaus ist „in der Regel“ ein Gutachten einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle zur
Kraftfahreignung beizubringen. Entsprechendes gilt, wenn der Betroffene auf die Fahrerlaub-
nis verzichtet hat und für ihn (im Zeitpunkt des Verzichts) mindestens zwei Entscheidungen
nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 oder 3 lit. a oder c StVG gespeichert waren. Dadurch soll verhindert
werden, dass allein zur Umgehung der Anforderungen an die Neuerteilung bei einem Entzug
der Fahrerlaubnis wegen Erreichens der 8-Punkte-Grenze auf diese verzichtet wird.

Fahrerlaubnis auf Probe (§ 2 a StVG)

Vorab ist darauf hinzuweisen, dass ein begleitetes Fahren mit 17 (vgl. § 6 e StVG) keine Aus-
wirkungen auf die Vorgaben hat, die für den Inhaber einer Fahrerlaubnis auf Probe gelten.
Fährt ein 17-Jähriger ohne Begleitperson, ist die Fahrerlaubnis auch dann nach § 6 e Abs. 2

III.

IV.

D.

240 OVG Münster Beschl. v. 31.10.2002 – 19 B 850/02.
241 OVG Münster Beschl. v. 9.6.2020 – 16 B 1223/19.
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StVG zu widerrufen, wenn der Betroffene zwischenzeitlich volljährig geworden ist und eine
„normale“ Fahrerlaubnis erhalten hat.242 Die Fahrerlaubnis wird erst nach der Teilnahme an
einem Aufbauseminar wieder erteilt (vgl. §§ 6 e Abs. 2 S. 2, 2 a Abs. 5 StVG).

Dauer der Probezeit

Die Probezeit dauert grundsätzlich zwei Jahre, wobei die Möglichkeit der Verlängerung
auf vier Jahre besteht (vgl. § 2 a Abs. 2 a StVG). Sie beginnt mit der Erteilung, dh der
Aushändigung des Führerscheins (vgl. § 22 Abs. 4 S. 7 FeV), bei Fahrerlaubnissen aus EU-
und EWR-Staaten mit der Verlegung des Wohnsitzes nach Deutschland unter Anrechnung der
Zeit seit Erwerb der Fahrerlaubnis.

Bei vorläufigen Maßnahmen nach § 94 StPO (Beschlagnahme ua), § 111 a StPO (vorläufige
Entziehung) und bei sofort vollziehbarer Entziehung durch die Fahrerlaubnisbehörde wird
die Probezeit gehemmt (vgl. § 2 a Abs. 1 S. 5 StVG). Führen solche Maßnahmen zum
endgültigen Entzug, gilt § 2 a Abs. 1 S. 6 StVG, dh die Probezeit endet vorzeitig. Werden
solche Maßnahmen dagegen im Rechtsbehelfsverfahren aufgehoben, bleibt die Zeitdauer der
vorläufigen Maßnahmen bei der Berechnung der noch laufenden Frist unberücksichtigt.

Die Probezeit endet vorzeitig durch Entziehung der Fahrerlaubnis oder durch Verzicht auf
diese; bei Neuerteilung der Fahrerlaubnis läuft eine neue Probezeit im Umfang der Restdauer
der vorherigen Probezeit (§ 2 a Abs. 1 S. 6 und 7 StVG). Bei einer Entziehung durch das
Strafgericht kommt es auf die Rechtskraft des Urteils und bei einer Entziehung durch die
Behörde mit Sofortvollzug auf den Zeitpunkt der Bekanntgabe der Verfügung an. Wird ein
Sofortvollzug oder sogar die Entziehung insgesamt im Rechtsbehelfsverfahren aufgehoben,
gilt die Probezeit als nicht unterbrochen, obwohl der Betroffene tatsächlich zeitweise nicht
am Straßenverkehr teilnehmen durfte.

Maßnahmen der Fahrerlaubnisbehörde bei Nichtbewährung

1. Zuwiderhandlungen in der Probezeit. Nach § 2 a Abs. 2 S. 1 StVG ist unter folgenden
Voraussetzungen von einer Nichtbewährung innerhalb der Probezeit auszugehen:

n Innerhalb der Probezeit begangene Straftat(en) oder Ordnungswidrigkeit(en): Es genügt
die Teilnahme an der Tat als Anstifter oder Gehilfe. Bei einer Ordnungswidrigkeit ergibt
sich dies schon aus dem einheitlichen Täterbegriff (§ 14 OWiG) und auch bei Straftaten
ist eine Besserstellung gegenüber dem Haupttäter nicht gerechtfertigt.243 Die beiden Ver-
kehrsverstöße müssen nicht durch (zeitlich) getrennte Taten begangen werden. Auch zwei
in Tateinheit begangene Verstöße stellen zwei Zuwiderhandlungen dar.244 Für die Verwert-
barkeit ist der Tatzeitpunkt maßgeblich und nicht der Zeitpunkt der Entscheidung des
Strafgerichts oder der Bußgeldbehörde. Eine Maßnahme nach § 2 a Abs. 2 StVG ist auch
dann anzuordnen, wenn die Tat erst nach Ablauf der Probezeit bekannt bzw. geahndet

I.

II.

242 Maßgeblich ist also wie bei den Maßnahmen zur Fahrerlaubnis auf Probe der Tatzeitpunkt!
243 VG Stuttgart Beschl. v. 31.7.1989 – 10 K 1876/89, NZV 1990, 48.
244 VG Minden Beschl. v. 24.3.2015 – 9 L 138/15.
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wird.245 Nur wenn im Fahreignungsregister bereits Tilgungsreife eingetreten ist, ist eine
Verwertung nicht mehr zulässig.246

n Rechtskraft der Entscheidung (Bußgeldbescheid, Strafbefehl, Urteil etc): Die Fahrerlaubnis-
behörde ist an die Entscheidung im Straf- bzw. Bußgeldverfahren gebunden, dh Einwen-
dungen hiergegen sind (wie beim Fahreignungs-Bewertungssystem) nicht möglich (§ 2 a
Abs. 2 S. 2 StVG).

n Nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 oder 3 lit. a oder c StVG in das Fahreignungsregister einzutragen:
Die Fahrerlaubnisbehörde darf sich im Zweifelsfall nicht einfach auf die Mitteilung des
KBA verlassen, sondern muss selbst prüfen, ob die Entscheidung einzutragen und noch
verwertbar ist. Hierbei hat sie auch das in § 28 a StVG enthaltene Zitiergebot zu berück-
sichtigen. Ist dieses von der Bußgeldbehörde nicht beachtet worden, führt dies dazu, dass
die Entscheidung nicht ins Fahreignungsregister einzutragen ist.247

2. Stufenverhältnis der behördlichen Maßnahmen. Bei den einzelnen Maßnahmen nach § 2 a
Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3 StVG handelt es sich um Verwaltungsakte, gegen die mit Widerspruch
und Anfechtungsklage vorgegangen werden kann. Diese Rechtsbehelfe haben schon von
Gesetzes wegen (§ 2 a Abs. 6 StVG) keine aufschiebende Wirkung, so dass – mit Ausnahme
der Verwarnung nach § 2 a Abs. 2 S. 1 Nr. 2 StVG – ein Antrag auf Anordnung der aufschie-
benden Wirkung nach § 80 Abs. 5 VwGO in Betracht kommt. Die unter → Rn. 351 ff.
dargestellten Verfahrensgrundsätze gelten im Wesentlichen entsprechend, wobei es hier meist
nicht um Tatfragen – etwa die Eignung – sondern allein um Rechtsfragen – etwa die Eintra-
gungsfähigkeit einer Entscheidung – geht. Die Maßnahmen stehen in einem Stufenverhältnis.
Der Behörde steht kein Ermessen zu und sie kann auch keine Ausnahme zulassen (vgl.
→ Rn. 431 f.).

a) Aufbauseminar. Voraussetzung für die Anordnung der Teilnahme an einem Aufbausemi-
nar mit Fristsetzung sind entweder eine schwerwiegende oder zwei weniger schwerwiegende
Zuwiderhandlungen. Die Bewertung einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit als (weniger)
schwerwiegend ergibt sich aus der Anlage 12 zur FeV (vgl. § 34 FeV).248 Der Behörde steht
kein Beurteilungsspielraum zu.

Mit der bestandskräftigen Anordnung verlängert sich automatisch die Probezeit um weitere
zwei Jahre (§ 2 a Abs. 2 a StVG). Bei einer Nichtteilnahme am Aufbauseminar innerhalb der
gesetzten Frist trotz vollziehbarer (vgl. § 2 a Abs. 6 StVG)249 Anordnung wird die Fahrerlaub-
nis entzogen; nach § 2 a Abs. 3 StVG ist dies eine zwingende Rechtsfolge. Die Rechtmäßigkeit
der – auch der noch nicht bestandskräftigen – Anordnung wird im Entziehungsverfahren
nach § 2 a Abs. 3 StVG nicht inzident geprüft. Dies kann ausschließlich in einem Eilverfahren
nach § 80 Abs. 5 VwGO bzw. in einem Klageverfahren gegen die Anordnung selbst gerügt
werden. Wird in einem solchen Eilverfahren die aufschiebende Wirkung angeordnet, entfällt
nachträglich die Grundlage für die Entziehung.

245 BVerwG Urt. v. 25.1.1995 – 11 C 27.93, NZV 1995, 291.
246 VG Darmstadt Beschl. v. 15.2.1990 – VI/2 H 208/90, NZV 1990, 327.
247 VG Göttingen Beschl. v. 23.3.1999 – 1 B 1036/99, NVwZ-RR 1999, 502.
248 Zur Rechtmäßigkeit der generellen Einstufung von Geschwindigkeitsüberschreitungen als schwerwiegend vgl. VG

München Beschl. v. 15.11.1999 – M 6 S 99.4949, NZV 2000, 222.
249 Vgl. OVG Magdeburg Beschl. v. 8.7.1998 – B 1 S 477/98, NZV 1999, 269.
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